
 

 
 
 
 

Übergreifende Schulordnung für Schulen der Sekundarstufe § 41  

Überspringen einer Klassenstufe  

(1) Besonders begabten und leistungswilligen Schülerinnen und Schülern kann die 
Schulleiterin oder der Schulleiter das Überspringen einer Klassenstufe gestatten, wenn die 
Eltern oder die Klassenkonferenz im jeweiligen Einvernehmen einen entsprechenden Antrag 
gestellt haben. Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Leistungen 
deutlich über ihre Klasse hinausragen und ihre Arbeitsweise erwarten lässt, dass sie 
erfolgreich in der neuen Klassenstufe mitarbeiten können.  

(2) Die Entscheidung darf nicht von einer Prüfung abhängig gemacht werden. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen so beraten und in der aufnehmenden Klasse so gefördert 
werden, dass sich die mit dem Überspringen verbundenen Schwierigkeiten möglichst 
verringern. Bei der Bewertung der Leistungen in der neuen Klassenstufe ist eine Nachholfrist 
bis zu einem halben Jahr einzuräumen.  

(3) Ein Überspringen kann zum Schulhalbjahresende oder zum Schuljahresende erfolgen. Das 
Überspringen wird im Zeugnis vermerkt.  

(4) Die Klassenstufe 10 der Realschule plus und der Integrierten Gesamtschule sowie das 
zweite Halbjahr der Jahrgangsstufe 10 des achtjährigen Bildungsgangs des Gymnasiums 
können nicht übersprungen werden. Für das Überspringen des zweiten Halbjahres der 
Klassenstufe 10 und des ersten Halbjahres der Jahrgangstufe 11 des neunjährigen 
Bildungsgangs des Gymnasiums und der Klassenstufe 10 des Gymnasiums gilt § 80 Abs. 11. 
Im Übrigen ist § 59 Abs. 2 Satz 1 SchulG zu beachten.  

(5) Schülerinnen und Schüler, die die Klassenstufe 9 übersprungen haben, aber nach dem 
Besuch der Klassenstufe 10 den qualifizierten Sekundarabschluss I nicht erreichen, erwerben 
die Qualifikation der Berufsreife, wenn sie mit den Leistungen in der Klassenstufe 10 die 
Abschlussbestimmungen der Berufsreife erfüllen. In dem Abgangszeugnis wird vermerkt, 
dass es die Berufsreife verleiht.  

 

§ 80 Übergreifende Schulordnung 

(11) Für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die gemäß § 41 die Klassenstufe 10 oder 
im neunjährigen Bildungsgang des Gymnasiums das zweite Halbjahr der Klassenstufe 10 und 
das Halbjahr 11/1 übersprungen haben, wird auf dem Abgangszeugnis der qualifizierte 
Sekundarabschluss I bescheinigt, wenn sie im neunjährigen Bildungsgang die Zulassung zur 
Jahrgangsstufe 12 erreicht haben oder im achtjährigen Bildungsgang am Ende der 
Jahrgangsstufe 11 ein Leistungsbild erreicht haben, das entsprechend Absatz 8 eine Zulassung 
zur Jahrgangsstufe 11 ermöglicht hätte. Wurde im neunjährigen Bildungsgang das zweite 
Halbjahr der Klassenstufe 10 und das Halbjahr 11/1 übersprungen, ist die Nachholfrist  
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angemessen zu verkürzen, sodass die Notengebung für das Halbjahr 11/2 sichergestellt ist; für 
die Zulassung zum Eintritt in die Jahrgangsstufe 12 sind nur die Noten des Halbjahres 11/2 zu 
berücksichtigen.  

§ 59 SchulG  

(2) Eine Schule der Sekundarstufe II kann frühestens nach neun Schuljahren besucht werden. 
Bei besonders begabten Schülerinnen und Schülern kann diese Frist angemessen verkürzt 
werden.  

 
 
 
 
 


